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RS OGH 1952/10/1 3Ob613/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1952

Norm

ABGB §918 Ib2

ABGB §1047

Rechtssatz

Wenn der Kläger auf Grund eines Tauschvertrages ein Pferd hingegeben hat und einen Ochsen dafür bekommen

sollte, kann er nicht den Wert des Pferdes einklagen, sondern muß auf Lieferung des Ochsen oder auf Schadenersatz

wegen Nichterfüllung klagen.
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